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Einleitung 

A. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit behandelt die sozialversicherungsrechtliche 
Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen und in wel-
chem Umfang die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung verpflich-
tet sind, den bei ihnen versicherten Personen Leistungen zu gewähren, die 
von der medizinischen Wissenschaft als alternative Behandlungs- und 
Heilmethoden1 nicht sowie als neue Behandlungs- und Heilmethoden2 

noch nicht allgemein anerkannt sind. 

Die Arbeit greift damit eine Problematik auf, die ihren Ursprung in der 
seit dem Beginn des vergangenen Jahrhunderts zu beobachtenden stürmi-
schen Entwicklung der Medizin hat. Entwickelte sich der Stand der medi-
zinischen Wissenschaft in den vorangegangenen Zeiten nur langsam3, kam 
es mit dem Einsetzen der technisch-industriellen Revolution sowie unter 
dem Einfluß der sich zeitgleich ausprägenden Naturwissenschaften ab dem 
Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem immer schnelleren Anwachsen der 
medizinischen Kenntnisse, aus denen sich in der praktischen Umsetzung 
eine Vielzahl neuer Heilverfahren ergaben.4 Stellvertretend für viele neue 
Entwicklungen aus dieser Zeit soll hier nur an die von Rudolf Virchow 
(1821-1902) begründete Zellularpathologie5, die Entwicklung der wissen-
schaftlichen Hygiene unter anderem durch Max v. Pettenkofer (1818-
1901)6 sowie an die Entstehung der auf Louis Pasteur (1822-1885) und 

Vgl. zu dem Begriff der "alternativen Behandlungs- und Heilmethode" in der Einlei-
tu~ unten A. 11. 2. e). 

Vgl. zu dem Begriff der "neuen Behandlungs- und Heilmethoden" in der Einleitung 
unten A. 11. 2. f). 

3 Vgl. zu der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft: Eckart, Die Geschichte 
der Medizin, S. 202 ff.; AckerknechtlMurken, Geschichte der Medizin, S. 103 ff. 

4 Vgl. zu der Entwicklung der Medizin im Überblick: Seid/er, Geschichte der Pflege 
des kranken Menschen, S. 135 ff. 

5 Vgl. Eckart, Die Geschichte der Medizin, S. 217 ff.; Jetter, Geschichte der Medizin, 
S. 302 ff.; AckerknechtlMurken, Geschichte der Medizin, S. 117. 

6 Vgl. Eckart, Die Geschichte der Medizin, S. 224 ff.; Jetter, Geschichte der Medizin, 
S.317. 
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Robert Koch (1843-1910) zurückzuführenden Bakteriologie7 erinnert wer-
den, auf deren Erkenntnisse weite Teile der heutigen Medizin beruhen. 
Neben diesen und vielen anderen bahnbrechenden Entwicklungen kam es 
auch erst im Verlauf der vergangenen zwei Jahrhunderte zu der Herausbil-
dung der heute bekannten Arzneimiueltherapie, für deren Entstehung 
besonders die Arbeiten von Friedrich Sertürner (1783-1841)8, Oswald 
Schmiedeberg (1838-1921) und Rudolf Buchheim (1820-1921)9, Paul 
Ehrlich (1854-1915)10 sowie Alexander Fleming (1881-1955)11 hervorzu-
heben sind. 

Parallel zu dieser fortschreitenden Entwicklung der medizinischen 
Wissenschaft setzte mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts eine zunehmende 
Differenzierung der Medizin in einen kartesisch-naturwissenschaftlichen 
Zweig, der als Erkenntnisquelle allein sinnlich erfahrbare und meßbare 
Beobachtungen zuläßt12 und bis heute den Schwerpunkt der praktizierten 
Medizin darstellt, und eine Reihe hiervon abweichender Strömungen ein, 
die von einem ganzheitlichen Ansatz ausgehen und als alternative Medizin 
immer wieder in Konkurrenz zu den vertretenen akademischen Lehrmei-
nungen treten. 13 Im Vordergrund dieser medizinischen Richtungen, die 

7 Vgl. Eckart, Die Geschichte der Medizin, S. 225 f.; AckerknechtlMurken, 
Geschichte der Medizin, S. 125 ff. 

8 Friedrich Sertiirner gelang es 1806 erstmals, aus Opium das Morphium zu gewinnen, 
vgl. Jetter, Geschichte der Medizin, S. 312; AckerknechtlMurken, Geschichte der Medizin, 
S.119. 

9 Oswald Schmiedeberg und Rudolf Buchheim schufen durch ihre Arbeiten die 
Grundlage für die wissenschaftliche Untersuchung der Wirksamkeit von Arzneimitteln auf 
den Kreislauf und damit auf den gesamten menschlichen Organismus, vgl. 
AckerknechtlMurken, Geschichte der Medizin, S. 164 f. 

10 Ehrlich gilt als einer der Begriinder der antibakteriellen Therapie, vgl. Eckart, Die 
Geschichte der Medizin, S. 263 ff. 

11 Fleming gilt als der Entdecker des Penizillins, vgl. Eckart, Die Geschichte der Medi-
zin S. 266 ff.; AckerknechtlMurken, Geschichte der Medizin, S. 164. 

12 Der naturwissenschaftliche Ansatz der Medizin läßt sich damit auf die Aussagen 
Francis Bacons (1561-1626), John Lockes (1623-1704) sowie August Comtes (1798-1875) 
zuriickführen, die die Beobachtung und das Experiment als das allein gültige Mittel für die 
induktive wissenschaftliche Erkenntnis bezeichnet haben und forderten, daß jede Wissen-
schaft von wahrnehmbaren Tatsachen auszugehen und sich auf deren Feststellung und Ver-
knüpfung zu beschränken habe. Auf den Bereich der Medizin wurden diese Prinzipien von 
Rudolf Virchow (1821-1902) übertragen, indem er feststellte, daß die Medizin von einer 
mechanisch-physikalischen Funktion der Organismen ausgehen könne, von denen jede ein-
zelne den gewöhnlichen physikalischen und chemischen Gesetzen folge, so daß "jeder 
Mensch, der die Tatsachen kennt und richtig zu denken vermag, befähigt ist, die Natur 
durch das Experiment zur Beantwortung einer frage zu zwingen" (zitiert nach Degkwitz, 
Med. Klin. 1982, S. 711 (712». Vgl. zu allem auch: Degkwitz, Med. Klin. 1982, S. 711. 

13 Oepen, in: Oepen und andere (Hrsg.), Außenseitermethoden in der Medizin, S. 99 f. 
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heute in teilweise erheblich zunehmendem Maße praktiziert werden14, ste-
hen dabei besonders die homöopathische15 und die anthroposophische 
Medizin16 sowie die Naturheilkunde17 , aber auch bestimmte Heilverfah-
ren, wie beispielsweise die Akupunktur 18 . 

14 Vgl. zu der Vielzahl der bis heute als alternative Behandlungs- und Heilmethoden 
entwickelten Verfahren insbesondere Oepen, in: Oepen und andere (Hrsg.), Außenseiter-
methoden in der Medizin, S. 99 ff.; Oepen, in: Oepen und andere (Hrsg.), An den Grenzen 
der Schulmedizin, S. 25 ff. Ein aktuelles Bild über die Verbreitung unkonventioneller 
Behandlungs- und Heilmethoden in der Ärzteschaft gibt eine Studie des Psychologischen 
Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, nach der mehr als die Hälfte der im 
Raum Freiburg niedergelassenen Allgemeinmediziner auch unkonventionelle Behandlungs-
und Heilmethoden anwenden; vgl. HaaglWalachlErbelSchrömbgens, ZFA 1993, S. 1184. 
Von den Patienten in Deutschland gaben bei einer vom Meinungsforschungsinstitut 
Allensbach im Jahre 1989 durchgeführten Studie 70 Prozent der Befragten an, Erfahrungen 
mit Naturheilmitteln und anderen unkonventionellen Behandlungsmethoden gemacht zu 
haben. Vgl. hierzu auch Piel, in: Bühring und andere (Hrsg.), Naturheilverfahren und 
Unkonventionelle Medizinische Richtungen, S. 1 ff.; Wiesennauer, DAZ 125 (1985) S. 
2463. Daß es sich hierbei nicht nur um eine auf Deutschland beschränkte Erscheinung 
handelt, zeigt eine Studie um ein Forscherteam des Beth Israel Hospital und der Harvard 
Medical School in Boston, wonach 34 Prozent aller Patienten neben schulmedizinischen 
Methoden auch unkonventionelle Behandlungs- und Heilmethoden in Anspruch nahmen 
(The New England Journal of Medicine, Jan. 28, 1993). Zu der Verbreitung alternativer 
Behandlungs- und Heilmethoden in Österreich vgl. Mazanek, VR. Mat. 1988, S. 38. 

15 Bei der Homöopathie handelt es sich um ein von dem Ant Christian F. S. 
Hahnemann (1755-1843) entwickeltes Therapieverfahren, bei dem Erkrankungen nicht 
durch ihnen entgegengesetzt wirkende Heilmittel bekämpft werden, sondern durch den Ein-
satz von Stoffen, die ähnliche Symptome wie die Erkrankung auslösen, wodurch die Selbst-
heilungskräfte des Organismus angeregt werden sollen. Vgl. zum Gedanken und zur Ent-
wicklung der Homöopathie weiterführend: Eckart, Die Geschichte der Medizin, S. 250 f.; 
Horvilleur, Enzyklopädie der homöopathischen Therapie, S. 15 ff. Vgl. zur Kritik an der 
Homöopathie aus der Sicht der Schulmedizin insbesondere Prokopp, in: Oepen und andere 
(Hrsg.), Außenseitermethoden in der Medizin, S. 160 ff. 

16 Die anthroposophische Medizin geht zurück auf eine von Rudolf Steiner (1861-1925) 
begründete Denkrichtung, die den Menschen in einer Ganzheit aus physischen, psychischen 
und seelischen Faktoren begreift und in einer besonderen Wesensverwandtschaft zur Natur 
stehend sieht. Im Falle einer Krankheit versucht die anthroposophische Medizin, durch den 
Einsatz verschiedener natürlicher Anneirnittel die im Normalfall bestehende Harmonie zwi-
schen den einzelnen Faktoren, die den Menschen prägen, untereinander sowie gegenüber 
der Natur wiederhenustellen und damit die Krankheit zu heilen. Vgl. zu dem Gedanken und 
der Entwicklung der anthroposophischen Medizin insbesondere WoljJ, Anthroposophisch 
orientierte Medizin; Ulrich, DÄBI. 85 (1988) B 1268. 

17 Bei der Naturheilkunde handelt es sich um eine unter anderem von Vinzenz Prießnitz 
(1799-1851) und Sebastian Kneipp (1821-1897) begründete Bewegung, die zu Beginn des 
19. Jahrhunderts die Forderung Rousseaus nach einer Rückwendung zur Natur aufgriff und 
besonders auf die heilende Wirkung von Wasser hinwies. Grundlage der Naturheilkunde ist 
die Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und damit die Verhinderung von 
Erkrankungen durch die Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte des Körpers. Vgl. weiter-
führend: Rothschuh, S. 68 ff. 

18 Bei der Akupunktur handelt es sich um eine ursprünglich in China entwickelte Dia-
gnose- und Therapiemethode, die seit dem 17. Jahrhundert auch in Europa bekannt ist und 


